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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Die kleine Kammer beschäftigte sich in der Sommersession 2021 mit den
Arbeitsbedingungen für Berufschauffeusen und -chauffeure in Form einer Motion
Storni (sp, TI). Die Motion, die vom Nationalrat stillschweigend angenommen worden
war, sorgte im Ständerat für deutlich mehr Gesprächsstoff. Stefan Engler (mitte, GR)
erläuterte, dass Motionär Storni das Ziel verfolge, vor allem die Situation ausländischer
Chauffeure und Chauffeusen, welche in der Schweiz unterwegs sind, zu verbessern. Zu
diesem Zweck soll es allen Berufschauffeusen und -chauffeuren untersagt sein, ihre
reguläre wöchentliche Ruhezeit ausschliesslich im Fahrzeug zu verweilen. Damit würde
die Schweiz auch eine geplante Regelung der EU nachvollziehen. Aus diesen Gründen
unterstütze die KVF-SR diese Motion einstimmig. Nicht einverstanden mit dieser
Argumentation war hingegen Jakob Stark (svp, TG). Er hatte einen Einzelantrag auf
Ablehnung der Motion eingereicht, da er befürchtete, dass ausländische Chauffeusen
und Chauffeure durch diese Regelung gezwungen wären, in einer Unterkunft zu
übernachten, die sie selber berappen müssten. Ratskollege Rechsteiner (sp, SG)
hingegen unterstützte die Motion, weil er darin eine Chance sah, «das Sozialdumping
dort, wo es möglich ist, zu verhindern und die Standards nach oben anzupassen».
Thierry Burkart (fdp, AG), Präsident des ASTAG, erläuterte, dass der Bundesrat ohnehin
bereits daran sei, die Chauffeurverordnung im Sinne der Motion Storni anzupassen.
Daher sei die Motion eigentlich gar nicht notwendig, eine Ablehnung der Motion aber
auch nicht. Abschliessend bekräftigte Verkehrsministerin Sommaruga noch einmal die
zustimmende Haltung des Bundesrates. Die Motion entspreche «dem, was aufgegleist
ist, was breit abgestützt ist, was einstimmig in Ihrer Kommission beschlossen wurde und
ohnehin zu tun ist, weil wir diese Wettbewerbsverzerrungen alle nicht wollen». Nach
diesem Votum stimmte der Ständerat der Motion mit 37 zu 8 Stimmen deutlich zu. 1

MOTION
DATUM: 01.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH) wollte den Bundesrat mittels Motion beauftragen, das
Arbeitsgesetz (ArG), die Verordnung betreffend Gesundheitsschutz (ArGV 3) sowie das
OR so zu ändern, dass Homeoffice explizit in den gesetzlichen Grundlagen erwähnt
und geregelt ist. Allgemein soll das ArG Heimarbeit als Arbeit ausserhalb des Betriebs
definieren. Weiter sollen Artikel 6 und 21 des ArG den Gesundheitsschutz und die
Arbeits- und Ruhezeiten neu definieren. Im OR sollte letztlich ein neuer Artikel zur
Heimarbeitsvereinbarung zwischen den Arbeitgebenden und den Arbeitnehmenden
hinzugefügt werden. 
Jositsch begründete seinen Vorstoss mit der Zunahme von Homeoffice, insbesondere
auch in Anbetracht der Covid-19-Pandemie. Aktuell seien die gesetzlichen Grundlagen
auf Arbeitsformen in Betrieben ausgerichtet, entsprechend müsse diesbezüglich
Klarheit für Arbeitgebende und Arbeitnehmende geschaffen werden. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion, da er die Gesetzesgrundlagen als ausreichend
erachtete und Fragen zur Flexibilisierung der Arbeits- und Ruhezeiten im Homeoffice
bereits in der parlamentarischen Initiative Burkart (fdp, AG; Pa.Iv. 16.484) behandelt
würden. 
In der Herbstsession 2021 legte Paul Rechsteiner (sp, SG) einen Ordnungsantrag vor, in
dem er – in Einvernehmen mit Motionär Jositsch – die Motion zur Vorprüfung an die
WAK-SR überweisen wollte, damit das Anliegen vertieft behandelt wird. Stillschweigend
nahm der Ständerat den Ordnungsantrag an. 2

MOTION
DATUM: 10.06.2021
GIADA GIANOLA

01.01.65 - 01.01.22 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Arbeitnehmerschutz

Mit einer Motion verlangte Nationalrat Rechsteiner (sp, SG) eine strengere Kontrolle der
Arbeitsbedingungen der Lastwagenchauffeure, insbesondere bei der Einhaltung der
Ruhezeiten. Der Bundesrat unterstützte zwar die Stossrichtung der Eingabe, sah sich
aber ausserstande, alle Massnahmen in der gewünschten Form und Zeitspanne
umzusetzen, weshalb er erfolgreich Umwandlung in ein Postulat beantragte. Er machte
insbesondere geltend, umfangreiche Sicherheitskontrollen könnten nur in Absprache
mit den anderen europäischen Staaten erfolgen, da sich sonst für die Schweizer
Wirtschaft ungünstige Wettbewerbsverzerrungen ergeben würden. 3

MOTION
DATUM: 20.06.2003
MARIANNE BENTELI

Die WAK-SR teilte in ihrer Medienmitteilung vom Juli 2021 mit, dass sie mit 8 zu 3
Stimmen (1 Enthaltung) beantragte, nicht auf die Vorlage über die Änderung des
Entsendegestezes einzutreten, welche der Bundesrat zur Umsetzung einer Motion
Abate (fdp, TI; Mo. 18.3473) geschaffen hatte. Die Mehrheit der Kommission war der
Meinung, dass die Festlegung eines Mindestlohns in der Kompetenz der Kantone – und
nicht in derjenigen des Bundes – liege. Zudem sollten die Kantone selber entscheiden
können, ob alle im Kanton erwerbstätigen Personen einen Mindestlohn erhalten sollen.
Die Kommissionsminderheit erachtete es hingegen als nicht nachvollziehbar, wieso die
Gesamt- und Normalarbeitsverträge aufgrund des Entsendegesetzes eingehalten
werden müssen, nicht aber die kantonalen Mindestlöhne. 

Der Ständerat befasste sich mit dem Geschäft im Rahmen der Herbstsession 2021.
Neben der Zuständigkeit der Kantone nahmen die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier mehrmals Bezug auf den Kanton Tessin, wo das Problem des
Lohndumpings besonders akut ist. Die im Entwurf vorgeschlagenen Massnahmen
würden nun die Situation im Tessin – aber auch in anderen Grenzkantonen –
verbessern, warb Minderheitensprecher Paul Rechsteiner (sp, SG), unterstützt von
Bundesrat Guy Parmelin (svp, VD), für Eintreten. Zudem sei die Vorlage im
Vernehmlassungsverfahren von 23 Kantonen unterstützt worden. Mehrheitssprecher
Hannes Germann (svp, SH) hingegen betonte erneut, dass es besser wäre, wenn die
Kantone selber das Problem lösen würden. So kennen neben dem Kanton Tessin auch
andere Kantone bereits Regelungen der Mindestlöhne. Damit wäre eine schweizweite
Lösung gar nicht nötig. Am Ende der Debatte sprach sich der Ständerat mit 25 Stimmen
zu 17 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gegen Eintreten aus. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2021
GIADA GIANOLA

1) AB SR, 2021, S. 391 ff.
2) AB SR, 2021, S. 1036; Mo. 21.3686
3) AB NR, 2003, S. 1224; AB NR, 2003, S. 1224, Beilagen III, S. 159 ff.
4) AB SR, 2021, 1039 f.; Medienmitteilung WAK-SR vom 2.7.21
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